
  
  

  
 
   
 

 

 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 
 
§ 173          Planungskosten 
 
1 Die mit der Ausarbeitung und dem Erlass eines Bebauungsplanes für ein Einkaufs- oder 
Fachmarktzentrum entstehenden Kosten sind abweichend von § 66 Absatz 1 von den Gesuch-
stellenden zu tragen. Liegt der Bebauungsplan auch im Interesse Dritter, haben diese nach 
Massgabe der ihnen erwachsenden Vorteile einen Teil der Kosten zu übernehmen. Bestehen 
erhebliche öffentliche Interessen am Bebauungsplan, kann die Gemeinde einen Beitrag leis-
ten. 
 
2 Im Übrigen gilt § 66. 
 
Erläuterungen Gegenstand dieses Paragraphen sind allein die Abweichungen gegenüber 

den bei Bebauungsplanverfahren geltenden Grundsätzen der Kostenverle-
gung (B 76 vom 20. Oktober 2000, S. 55, in: GR 2001, S. 277). 
 

PBV – 
Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – 
Skizzen – 
Muster BZR – 

 
 


